
Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2019203/2 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 19.09.2019

TOP: 2.20

Amt: Abteilung 030 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2019203/2

Az.: erstellt am: 29.08.2019

Betreff

Klage gegen die Entscheidung des Stadtrates zur Gültigkeit der 
Stadtratswahl 2019 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

10.09.2019: Hauptausschuss 
19.09.2019: Stadtrat

10.09.2019 
19.09.2019

laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt:   

1. Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, das rechtshängige 
gerichtliche Verfahren (3 A 143/19 HAL) für den Stadtrat zu führen. 

2. Ansprechpartner für die Verwaltung ist der Stadtratsvorsitzende bzw. 
dessen Stellvertreter. 

3. Die Verwaltung wird den Stadtratsvorsitzenden bzw. dessen 
Stellvertreter unaufgefordert über die wesentlichen Verfahrensschritte 
informieren und mit diesem das jeweilige weitere Vorgehen abstimmen. 

4. Die Einlegung eines Rechtsmittels bleibt der Entscheidung des 
Stadtrates vorbehalten. 

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Gegen die Wahl zum Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat ein Einspruchsführer einen 
Wahleinspruch erhoben. 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 02.07.2019 (Beschluss-Nr.: 19/StR/01/002) die 
Einwendungen des Einspruchsführers als unbegründet zurückgewiesen und die Gültigkeit 
der Stadtratswahl 2019 festgestellt. 

Hiergegen hat der Einspruchsführer fristwahrend Klage zum Verwaltungsgericht Halle 
erhoben. Eine Begründung der Klage steht derzeit noch aus, sodass derzeit noch keine 
Stellungnahme des Stadtrates erforderlich ist. 

Es soll daher vorsorglich die Verwaltung beauftragt werden, das Verfahren für den Stadtrat 
in enger Abstimmung mit dem Stadtratsvorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter zu führen. 

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt daher, den obigen Entscheidungsvorschlag seitens des Stadtrates 
der Stadt Köthen (Anhalt) zu beschließen. 


